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Polizei Kirchheimbolanden 06352/9110
Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Krankentransport 06352/19222
Bereitschaftszentrale Rockenhausen
und Kirchheimbolanden 116117
Westpfalzklinikum Standort III Kirchheimbolanden 06352/4050
Westpfalzklinikum Standort IV Rockenhausen 06361/4550
Notdienstapotheken 0180/5258825 + PLZ

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst 112 zu alarmieren.

Schmerzpatienten können den zahnärztlichen Notdienst unter fol-
genden Service-Nr. erfragen:
Donnersbergkreis: 06305/7150414
Kreis Alzey-Worms: 06731/7362
Kreis Bad Kreuznach: 0180/5040308

Ökumenische Sozialstation
Tagesbetreuung Haus-Vergiss-mein-nicht 06352/70597-13

Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970

Tagespflege Am Mozartbrunnen 06352/7505620

Seniorenresidenz Kirchheimbolanden 06352/713200

Diakonissen Seniorenzentrum Wolfstift 06352/70320

Mobile Pflege Donnersberg 06351/124880

PROMEDICA Plus, Grünstadt-Bolanden 06352/78840060

Ambulanter Pflegedienst Nordpfalz
Pflege- und Betreuungsdienst Donnersberg GmbH 06361/994490

Ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost e.V.0 6351/989769

Alltagsbegleiter Kirchheimbolanden 06352/7190988

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-West,
Rockenhausen 06361/4590739
Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost,
Kirchheimbolanden 06352/7190619
Gemeindeschwester plus Eva Müller,
Donnersbergkreis 0162/3341419
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Beratungszentrum Kaiserslautern 0631/3110830
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 06352/7532570
Caritas-Zentrum Kaiserslautern,
Außenstelle Kirchheimbolanden 0631/361200
Sozial- und Lebensberatungsstelle des
Diakonischen 06352/7532570
Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V. 06352/67149
Diakonisches Werk Pfalz Schuldern- und
Insolvenzberatung 06352/7532570
Selbsthilfegruppe für Personen mit Alkoholproblemen 06364/1357
Frauenhaus Donnersberg 06352/4187
Opfertelefon Weißer Ring 116006
Weißer Ring Donnersbergkreis 06362/994288
Betreuungsverein Donnersberg e.V. 06361/3746
Gesprächskreis Depprissionen 06351/1465399

oder 06302/ 3020
Selbsthilfegruppe „Alltagsbewältigung“ 06357/509886
oder Selbsthilfegruppe „Sucht“ 06361/9947167
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkranken
Viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de 06381/920980
Evan./Kath. Telefonseelsorge 0800/1110111
Al-Anon Angehörige von Alkoholikern 0151/21275368

und 06357/7415
VdK Donnersberg, Beratungsstelle
Kirchheimbolanden 06352/7505610
VdK Donnersberg, Beratungsstelle Rockenhausen 06361/9941820

Verwaltungssitz Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden
Internet: www.kirchheimbolanden.de,
E-Mail-Adresse: vg@kirchheimbolanden.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Ruftaxi bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis/
DVG Donnersbergverkehrsgemeinschaft 06352 /710192
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH Betrieb Alzey 0671 /841200

Strom Pfalzwerke 0800/797777
EWR Worms 0800/8484841

Gas Pfalzgas 0800/1003448
EWR Worms 0800/8484841

Frischwasser WVR Bodenheim 06135/730
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 06135/6500
Abwasser Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden 06352-7180191
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 0171/6540510

Rettungsdienste

Ärzte

Zahnärzte

Pflegedienste

Beratungsdienste

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden 06352/40040

Verbandsgemeindewerke

Notrufe und Dienste
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Bennhausen
Ortsbürgermeister Reinhard Horsch, mail@gemeinde-bennhausen.de

Jahresabschluss 2020 der Ortsgemeinde
Bennhausen
Der Ortsgemeinderat Bennhausen hat in seiner Sitzung am
28.11.2022 folgenden Beschluss gefasst, der hiermit gem. §
114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom
31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gelten Fassung be-
kannt gemacht wird:
Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wird wie folgt festge-
stellt und genehmigt
                                   
Erträge 241.402,49 €
Aufwendungen 209.547,71 €

Jahresergebnis
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)   31.854,78 €                                   
Bilanzsumme Aktiva / Passiva 1.462.838,27 €

Dem Ortsbürgermeister und der Bürgermeisterin der Ver-
bandsgemeinde sowie den Beigeordneten, soweit diese ei-
nen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister (Orts-
bürgermeister) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht liegt in
der Zeit von 12.12.2022 bis 21.12.2022 während der Dienst-
zeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbo-
landen (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 09.12.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

In Vertretung:
gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Mörsfeld für das
Jahr 2022 vom 25.11.2022
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der
derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Ge-
nehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom
23.11.2022 - AZ.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber verändert nunmehr
bisher um festgesetzt auf

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 659.440 € 0 € 659.440 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 691.800 € 0 € 691.800 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf -32.360 € 0 € -32.360 €

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und -7.320 € 0 € -7.320 €
Auszahlungen
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 160.000 € 0 € 160.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 211.400 € 10.000 € 221.400 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -51.400 € - 10.000 € -61.400 €
Investit
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 58.720 € 10.000 € 68.720 €
Finanzierungstätigkeit

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsföderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisheri-
gen Festsetzung in Höhe von 51.400 € um 10.000 € erhöht und auf 61.400 € neu festge-
setzt. Davon dienen 51.400 € zur Zwischenfinanzierung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für
ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan
Der vom Ortsgemeinderat am 23.03.2022 beschlossene Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 238.342,30 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 260.639,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 257.169,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 224.809,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 279.429,33 €

Mörsfeld, 25.11.2022
gez. Volker, Ortsbürgermeister

Hinweis:
a) Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 12.12.2022 bis 21.12.2022 bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 116) während der
Dienstzeiten öffentlich aus.
b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht hat.
Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mörsfeld
Ortsbürgermeister Jan Volker, mail@gemeinde-moersfeld.de

Bekanntmachung
Die 17. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbands-
gemeinde Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 2019/2024
findet am Montag, 12. Dezember 2022, 19:00 Uhr im Rats-
saal des Rathauses in Kirchheimbolandenstatt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Turnhalle Grundschule Kirchheimbolanden - Vorstellung

der Ergebnisse der weitergehenden Untersuchungen und
Grundsatzbeschluss zur abschnittsweisen Umsetzung
der vorgeschlagenen Sanierungsarbeiten

2. Grundschule Dannenfels - Brandschutzmaßnahmen zur
Nutzung der Klassenräume im Obergeschoss

3. Grundsatzbeschluss Gründung einer Anstalt des öffentli-
chen Rechts zur Schaffung von Wohnraum im öffentlichen
Interesse

4. 5. Teilfortschreibung FNP Erneuerbare Energien - Sonder-
bauflächen für  Solarparks; Aufstellungsbeschluss gem. § 
Abs.  BauGB

5. Einwohnerfragestunde
gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Die 8. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Ver-
bandsgemeinde Kirchheimbolanden zur Vorberatung der
nächsten Verbandsgemeinderatssitzung in der Wahlzeit
2019/2024 findet am Montag, 12. Dezember 2022, 18:30
Uhr im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolandenstatt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Grundsatzbeschluss Gründung einer Anstalt des

öffentlichen Rechts zur Schaffung von Wohnraum im
öffentlichen Interesse;
Beschlussempfehlung

gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Die 28. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden
in der Wahlzeit 2019/2024 findet am Mittwoch, 14. Dezem-
ber 2022, 19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Kirch-
heimbolandenstatt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Stadtwald Kirchheimbolanden, Erörterung und Be-

schlussfassung über den Forstwirtschaftsplan für das

Forstwirtschaftsjahr 2023
2. Übertragung der Räumpflicht auf einen gewerblichen

Dienstleister
3. Neuausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit,

Vertrag mit der klein.team gGmbH ab 01.01.2023
4. Hochzonung der überörtlichen Aufgaben der Tourismus-

förderung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
nach § 67 Abs. 3 GemO

5. Reaktivierung Terrassengarten – weitere Vorgehensweise

6. Bestellung des Jahresabschlussprüfers für die Geschäfts-
jahre 2022 und 2023 für die PuS GmbH und die PIK GmbH

7. Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zur
Verbesserung der Sicherheit bei der Überquerung der L
401

8. Antrag der Stadtratsfraktion SPD zur Überarbeitung der
Regelungen in Kaufverträgen für Bau- und Gewerbegrund-
stücke

gez. Dr. Muchow, Stadtbürgermeister

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

9. Dezember 2022



Nachrichten
aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Feuerwehr

H 300 - 23.11.1022 -
Ölspur auf dem Schloßplatz
Alarmierung um 09:54 Uhr Ein unbekannter Verursacher hat
auf dem Schloßplatz rund um den Maibaum eine ca. 150 Me-
ter lange Ölspur hinterlassen. Auf einer Ölverschmutzung
können vor allem Zweiradfahrer wegrutschen und verunfal-
len. Die Feuerwehr streut mit 3 Mann die Spur mit Bindemittel
ab und stellt Warnschilder auf. Der Einsatz dauert bis 10:49
Uhr.

Bekanntmachung

Letzter Abgabetermin: 15. Januar 2023
- aus eigenen Erzeugnissen -
Meldepflichtig sind alle Winzer und Traubenerzeuger, sofern sie
nicht die gesamte Ernte an eine Winzergenossenschaft oder aner-
kannte Erzeugergemeinschaft abliefern.
Winzergenossenschaften oder anerkannte Erzeugergemeinschaf-
ten müssen eine Traubenernte-meldung für die Erzeugnisse abge-
ben, die sie als Trauben oder Maische von vollabliefernden Mitglie-
dern übernehmen.
Ausnahme: Falls alle Teilablieferer einer Erzeugergemeinschaft die-
se zur Abgabe einer Traubenerntemeldung für den abgelieferten
Teil ermächtigt haben, wird der einzelne Teilablieferer von der Mel-
dung der an die Genossenschaft oder Erzeugergemeinschaft abge-
lieferten Erzeugnisse befreit.
- aus fremden Erzeugnissen - Meldepflichtig sind natürliche oder
juristische Personen oder deren Vereinigungen, einschließlich Ge-
nossenschaftskellereien, die aus der Ernte des laufenden Wirt-
schaftsjahres von einem Weinbaubetrieb oder einem anderen Be-
trieb Weintrauben, Traubenmost, teilweise gegorenen Trauben-
most oder Jungwein übernehmen. Diese melden der zuständigen
Stelle die Menge des hieraus erzeugten Traubenmostes, teilweise
gegorenen Traubenmostes, Jungweines oder Weines, sowie die
Mengen der unverändert abgegebenen Erzeugnisse.
In diesen Fällen ist auch das Lieferantenverzeichnis auszufüllen
und abzugeben.
Die Meldevordrucke sind bei der zuständigen Gemeinde-, Ver-
bandsgemeinde- bzw. Stadt-verwaltung sowie bei den weinbauli-
chen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
und als Download (www.lwk-rlp.de unter Weinbau/ Traubenernte-
und Weinerzeugungsmeldung) erhältlich. Wir empfehlen eine On-
line-Abgabe im Weininformationsportal (wip.lwk-rlp.de). Die Mel-
dungen müssen bis zum 15. Januar 2023 eingegangen sein.
Reichen Sie bitte das Exemplar für den Meldepflichtigen zusammen
mit den Durchschriften ein. Es verbleibt nach Bestätigung des Ein-
gangs bei Ihnen und dient als Nachweis für die rechtzeitige Abgabe.
Falls die Meldungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstattet werden, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit im
Sinne des Weingesetzes dar. Betriebe, die ihre Meldung nicht ter-
mingerecht abgeliefert haben, sind von Teilen der Stützungsmaß-
nahmen (Investitionsförderung) entsprechend der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 und deren Durchführungsbestimmungen ausge-
schlossen bzw. müssen mit Kürzungen bei den Zuschüssen rech-
nen Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig aus-
zufüllen und den Meldetermin zu beachten. Für Rückfragen stehen
Ihnen die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
in den zuständigen Dienststellen gerne zur Verfügung.

Traubenernte- und Weinerzeugungsmel-
dung und Meldung der Abgabe, Verwen-
dung und Verwertung 2022

Mitteilung anderer Behörden

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Morschheim für das
Jahr 2022 vom 30.11.2022
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der
derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Ge-
nehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom
18.11.2022 - AZ.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber verändert nunmehr
1. im Ergebnishaushalt bisher um festgesetzt auf

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.290.800 € 220.700 € 1.511.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen
auf 1.553.190 € 2.080 € 1.555.270 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
auf -262.390 € 218.620 € -43.770 €

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen -222.650 € 218.620 € -4.030 €
die Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 420.000 € - 109.510 € 310.490 €
die Auszahlungen aus 0 € 193.300 € 193.300 €
Investitionstätigkeit
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investit 420.000 € - 302.810 € 117.190 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit -197.350 € 84.190 € -113.160 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsföderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisheri-
gen Festsetzung in Höhe von 0 € nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

1. Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2022
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. -unverändert-
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) von bisher 380 v.H. auf 404 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 365 v.H. -unverändert-
Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für
ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan
Der vom Ortsgemeinderat am 16.06.2021 beschlossene Stellenplan wird geändert (siehe
Seite 39 und 40).

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 777.618,62 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 802.246,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 495.516,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 451.746,25 €

Morschheim, 30.11.2022
gez. Wahl, Ortsbürgermeister

Hinweis:
a) Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 12.12.2022 bis 21.12.2022 bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 116) während der
Dienstzeiten öffentlich aus.
b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht hat.
Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Morschheim
Ortsbürgermeister Timo Wahl, mail@gemeinde-morschheim.de

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Endlich wieder etwas los – 65. Jahrgang des
Heimatbriefs der kleinen Residenz
Allen Grund zur Freude hatte man im vergangenen Jahr in
Kirchheimbolanden: Nachdem in den Vorjahren aufgrund der
Corona-Pandemie nahezu alle Veranstaltungen ausfielen
oder nicht im üblichen Format stattfinden durften, hieß es im
Jahr 2022 in Kirchheimbolanden: Bei uns ist wieder etwas
los! Und das kann man im 65. Jahrgang des Heimatbriefs der
kleinen Residenz lesen: Verschiedene Märkte und auch das
Residenzfest ließen fröhliche Besucher in die Stadt strömen.
Es wurde bei bestem Wetter ausgiebig gefeiert. Und auch die
Vereine konnten ihre Aktivitäten wieder aufnehmen, wovon
sie lebhaft im Heimatbrief berichten. Auch sonst ist Kirch-
heimbolanden angesagt:  Es gab so viele Bewerber für die
Bauplätze im Schlüssel II, dass sogar das Los entscheiden

musste. Apropos Erbauliches: das neue Art-Hotel „Weißes
Ross“ hat seine Pforten zum Residenzfest für neugierige Be-
sucher geöffnet, die NPG-Turnhalle wird renoviert, die Skater-
bahn umgestaltet, in dem barocken Terrassengarten wurde
ein weiterer Teil feierlich eröffnet. Aber nicht nur über aktuel-
le Bauprojekte wird berichtet, sondern auch über Erinnerun-
gen ehemaliger Kirchheimbolander an ihre Heimatstadt. Ein
Jahr voller Ereignisse – zusammengefasst im Heimatbrief der
kleinen Residenz, der nun druckfrisch für 8,50 € in den Buch-
handlungen Enders und Manar sowie beim Christkindlmarkt
und im Stadthallenbüro (hier nach telefonischer Absprache
unter 06352/7504776) zum Erwerb steht.

Text: Lara Christmann

Sie erhalten das Amtsblatt nicht regelmäßig?
Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40

wochenblatt-reporter.de/zustellung
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Finanzamt Worms-Kirchheimbolanden: Geänderte
Öffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr
Das Finanzamt Worms-Kirchheimbolanden weist darauf hin,
dass die Service-Center in der Zeit vom 27. bis 30. Dezember
2022 nur nach vorheriger Terminvereinbarung aufgesucht
werden können.
Ab dem neuen Jahr sind die Service-Center der rheinland-
pfälzischen Finanzämter wieder wie gewohnt grundsätzlich
montags von 08:00 bis 16:00 Uhr und donnerstags von
08:00 bis 18:00 Uhr ohne Anmeldung für Ratsuchende geöff-

net. Dienstags, mittwochs und freitags besteht in allen
Dienststellen die Möglichkeit, persönliche Termine telefo-
nisch zu vereinbaren.

Die Rufnummer der Service-Center lautet: 06241/3046-
35415. Weitere Informationen finden sich auf den Internet-
seiten des Finanzamts oder des Landesamtes für Steuern un-
ter: https://www.lfst-rlp.de/wir-ueber-uns/finanzaemter

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden sucht
für den Bereich des KiboBades zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in Sauna (m/w/d)

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.
Die Eingruppierung erfolgt nach TVöD.

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere
· Eigenverantwortliche Durchführung von Sauna-

Aufgüssen sowie Saunaaufsicht
Sie werden durch unsere Mitarbeiter/-innen ge-
schult

· Serviceorientierte Beratung und Betreuung un-
serer Saunagäste

· Durchführung von Gastro-Aufgaben im Saunabe-
reich

· Koordination und Durchführung von Pflege-, Re-
paratur- und Reinigungsarbeiten

· Pflege der Grünanlagen
· Wahrnehmung der Ordnungs- und Sicherheits-

pflichten
· Serviceorientierte Betreuung der Bade- und Sau-

nagäste

Unsere Erwartungen
· Sympathisches sowie Gast- und Service-

orientiertes Auftreten mit kommunikativer
Persönlichkeit

· Gute Umgangsformen
· Gute Deutschkenntnisse
· Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit

und Teamfähigkeit
· Flexibilität und Eigeninitiative
· Gute, für die Tätigkeit erforderliche, körperliche

Fitness
· Bereitschaft zum Dienst an Wochenenden und

Feiertagen

Unser Angebot
· Flache Hierarchien
· offenes, teamorientiertes Arbeitsklima
· eine abwechslungsreiche Tätigkeit

Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugnisse und Lichtbild) richten Sie bitte bis
spätestens 15.12.2022 an die Verbandsgemeinde-
verwaltung,

Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden oder per
E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de.

Für Fragen stehen wir gerne unter Tel. 06352-4004
112 zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elek-
tronischer Form ausschließlich im PDF-Format ohne
aktive Inhalte (Makros/Scripte) annehmen und ver-
arbeiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumente
in eine PDF-Datei zusammen. Anlagen zur Bewer-
bung können wir aus Sicherheitsgründen zudem
nicht von einem Internetspeicher (Cloud/Media-
center) herunterladen. Es wird darauf hingewiesen,
dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einver-
ständnis zur elektronischen Verarbeitung Ihrer per-
sönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens erteilen.

Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfah-
rens nicht zurückgesendet, sondern datenschutz-
gerecht vernichtet werden. Wir bitten daher, ledig-
lich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzurei-
chen.
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Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden sucht für den Be-
reich des KiboBades zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Fachangestellte/n für Bäderbetriebe (m/w/d) oder eine/n Ret-
tungsschwimmer/in (m/w/d)

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Eingrup-
pierung erfolgt nach TVöD.
Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere
· Eigenverantwortliche Aufsicht des Badebetriebs
· Eigenverantwortliche Durchführung von Schwimm- und Ani-

mationskursen
· Eigenverantwortliche Durchführung von Sauna-Aufgüssen

und Aufsicht im Saunabereich
· Durchführung von Gastro-Aufgaben im Saunabereich
· Aufsicht und Betreuung des Kassenbetriebs
· Organisations- und Verwaltungsaufgaben
· Koordination und Durchführung von Pflege-, Reparatur- und

Reinigungsarbeiten
· Pflege der Grünanlagen
· Wahrnehmung der Ordnungs- und Sicherheitspflichten
· Serviceorientierte Betreuung der Bade- und Saunagäste
Unsere Erwartungen
· Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fachangestellten für

Bäderbetriebe oder Qualifikation zum/zur Rettungsschwim-
mer/in

· Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Teamfä-
higkeit

· Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
· Flexibilität und Eigeninitiative

· Bereitschaft zum Dienst an
Wochenenden und Feiertagen

· Gute Umgangsformen
Unser Angebot
· Flache Hierarchien
· offenes, teamorientiertes Arbeitsklima
· eine abwechslungsreiche Tätigkeit
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse
und Lichtbild) richten Sie bitte bis spätestens 15.12.2022 an
die Verbandsgemeindeverwaltung,
Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden oder per E-Mail: perso-
nal@kirchheimbolanden.de.
Für Fragen stehen wir gerne unter Tel. 06352-4004 112 zur Ver-
fügung.
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer
Form ausschließlich im PDF-Format ohne aktive Inhalte (Mak-
ros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie bit-
te alle Dokumente in eine PDF-Datei zusammen. Anlagen zur Be-
werbung können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von
einem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter) herunterladen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung
gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen Verarbeitung
Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungs-
unterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesen-
det, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten
daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzurei-
chen

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden sucht zum
01.01.2023 eine

Reinigungskraft (m/w/d)

für die Reinigung der Grundschule Stetten.

Bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich um eine un-
befristete Teilzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit
von 15,50 Stunden.

Wir wünschen uns eine zuverlässige, engagierte und vertrau-
ensvolle Kraft, die mit Fleiß und Arbeitseifer im Reinigungs-
team mitarbeitet.

Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 1 des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail mit
den üblichen Unterlagen (Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisse)
bitte bis spätestens 12.12.2022 an die Verbandsgemeinde-
verwaltung, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden.

Für Fragen stehen wir gerne zur
Verfügung unter  Tel.
06352/4004-112, E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer
Form ausschließlich im PDF-Format ohne aktive Inhalte (Mak-
ros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie
bitte alle Dokumente in eine PDF-Datei zusammen. Anlagen
zur Bewerbung können wir aus Sicherheitsgründen zudem
nicht von einem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter) he-
runterladen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung
gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen Verarbei-
tung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens erteilen.

Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewer-
bungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zu-
rückgesendet, sondern datenschutzgerecht vernichtet wer-
den. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunter-
lagen einzureichen.

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden sucht für den Bereich des KiboBades zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in in Teilzeit für das Bistro (m/w/d)

Es handelt sich hierbei um eine unbefristete Teilzeitstelle mit einem Umfang von wahlweise 20,00 oder 30 Wochenstunden.
Das bieten wir Ihnen: vielseitiges Aufgabengebiet verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld angenehmes Betriebsklima Vergütung erfolgt nach TVöD
Folgende Tätigkeiten erwarten Sie im Bistrobereich des KiboBades

Empfang/Kasse:
· Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes im Bereich Empfang/Kasse
· Führen von persönlichen und telefonischen Verkaufs- und Beratungsgesprächen
· Verkauf von Geldwert- und Einzelkarten, Kursangeboten, Shop-Artikeln, Ausgabe von Verleihartikeln
· Kassieren und sicherer Umgang mit verschiedenen Zahlungsmitteln
· Verwaltung der eingenommenen Geldbeträge, Wechselgeld und Kartenbestände
· Bearbeitung von Kundenreklamationen im möglichen Rahmen
· Erledigung der üblichen Korrespondenz
KiboBad-Gastronomie:
· Ausschank von Getränken in der KiboBad-Gastronomie
· Zubereitung und Ausgabe von kalten und warmen Speisen in der Bistro-Küche
· Besucherfreundliche Betreuung der Gäste im gesamten Gästebereich
· Kassieren und sicherer Umgang mit verschiedenen Zahlungsmitteln
· allgemeines Bestellwesen und Warensicherstellung

· Gewährleistung der allgemeinen Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene im gesamten
Service- und Küchenbereich

· Tagesübliche Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten
Reinigungsdienst:
· Zuverlässige Erledigung aller Reinigungsarbeiten im Bistro-, Eingangs- und Umkleidebereich
· Kundenfreundliches und kundenorientiertes Verhalten
Allgemein:
· Zuverlässigkeit
· Teamfähigkeit
· Zeitliche Flexibilität sowie Bereitschaft zu Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit
Wir bitten bei Ihrer Anfrage / Bewerbung um Mitteilung Ihrer Telefonnummer für eine telefonische Kontaktaufnahme.
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und Lichtbild) richten Sie bitte bis spätestens 15.12.2022 an die Verbandsge-
meindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden oder per E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de.
Für Fragen stehen wir gerne unter Tel. 06352-4004 112 zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer Form aus-
schließlich im PDF-Format ohne aktive Inhalte (Makros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumente in eine
PDF-Datei zusammen. Anlagen zur Bewerbung können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von einem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter)
herunterladen. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesendet, sondern da-
tenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.
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